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SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 
GIUSEPPE TESAURO 
vom 7. November 1996 * 

1. Mit ihrer gemäß Artikel 169 des Vertrages 
erhobenen Klage begehrt die Kommission 
vom Gerichtshof, festzustellen, daß die Bun
desrepublik Deutschland dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus dem Vertrag verstoßen 
hat, daß sie nicht innerhalb der vorgeschrie
benen Frist die erforderlichen Maßnahmen 
erlassen hat, um der Richtlinie 91/271/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1991 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser 1 

nachzukommen. 

In diesem Fall genügt die Feststellung, daß 
die deutsche Regierung die ihr vorgeworfene 
Vertragsverletzung nicht in Abrede stellt. In 
der Klagebeantwortung hat sie nämlich die 
— auf die mit der Aufteilung der Gesetzge
bungszuständigkeit zwischen Bund und Län
dern verbundenen Schwierigkeiten zurück
gehende — Verzögerung bei der Umsetzung 
eingeräumt und erklärt, daß mit der (zumin
dest teilweisen) Umsetzung der fraglichen 
Richtlinie spätestens im Laufe des Jahres 
1996 gerechnet werden könne. 

2. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, der Klage stattzugeben und dem beklag

ten Staat die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

* Originalsprache: Italienisch. 1 — ABl. L 135, S. 40. 
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